
EK 8- 
     BE-01 

EK 8-Beschluss 01 zu „Feuerwehrhaltegurten mit Multifunktions-
öse“ 
 
Im Rahmen der EG-Baumusterprüfung von „Feuerwehr-Haltegurten mit Multi-
funktionsöse“ wird ab 01.05.2005 folgender Warnhinweis in der Herstellerinformation 
verlangt::  

 
„Dieser Feuerwehr-Haltegurt mit Multifunktionsöse ist nicht zum Abseilen 
von Personen geeignet, weil z.B. die Gefahr eines Absturzes besteht.“ 

 
 

(Beschluss laut Ergebnisniederschrift über die Sitzung des EK 8 „Schutzausrüstungen“ am 9./10. März 
2005 in Aalen. Es gingen bis zum 30. April 2005 keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. 
Damit ist der gefasste Beschluss zum 1.5.2005 in Kraft getreten.) 



EK 8- 
     BE-02 

 
EK 8-Beschluss 02 zu „Schutzhelmen“ 
 
Im Rahmen der EG-Baumuster- und GS-Prüfung von „Schutzhelmen“ wird bis zum 
31.12.2009 folgenderweise verfahren:  
 
Es werden Prüfköpfe nach EN 960:1994 weiter verwendet, vorbehaltlich anders 
getroffener europäischer Regelungen. Viele der derzeit gültigen europäischen Normen 
verweisen ausdrücklich auf die Verwendung von Prüfköpfen nach EN 960:1994. Es 
bestehen daher insgesamt keine sicherheitstechnischen Bedenken Prüfköpfe nach EN 
960:1994 zu verwenden. 
  

 
(Beschluss im Rahmen einer schriftlichen Abstimmung wie laut Ergebnisniederschrift über die Sitzung 
des EK 8 „Schutzausrüstungen“ am 22. März 2007 in Köln vereinbart. Es gingen bis zum 30. Mai 2007 
keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. Damit ist der gefasste Beschluss zum 1.6.2007 in 
Kraft getreten.) 
 



EK 8- 
     BE-03 

 
EK 8-Beschluss 03 zur „Anbringung von PSA-Zubehör“ 
 
 
 
Der EK 8  ist der Auffassung, dass fest verbundenes (s. PSA-RL Artikel 1, Absatz     

2 b: trennbar oder untrennbar verbunden) Zubehör mit geprüft oder nachgeprüft 

werden muss. 

Weiterhin gilt, dass bei Anbau von nicht mit der PSA geprüftem Zubehör nicht 

sichergestellt ist, dass diese veränderte PSA richtlinienkonform ist und somit keine 

Konformität nach der PSA-RL für diese geänderte PSA gegeben ist. 

 
 

 
(Beschluss im Rahmen einer schriftlichen Abstimmung wie laut Ergebnisniederschrift über die Sitzung 
des EK 8 „Schutzausrüstungen“ am 17. März 2009 in Sankt Augustin vereinbart. Es gingen bis zum 
30. Mai 2009 keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. Damit ist der gefasste Beschluss 
zum 1.6.2009 in Kraft getreten.) 
 



EK 8- 
     BE-04  

rev.4 
 

EK 8-Beschluss 04 zu „Zusatzanforderungen – Elektriker-
Gesichtsschutz“ 
 
Der EK 8 beschließt auf der Grundlage des EK-8-Beschlussantrags, der von der AG 
8.2 vorgelegt wurde, die Einheitliche Anwendung des BG`lichen Prüfgrundsatzes 
(GS-ET-29), rev. 01, 2019-06 „Elektriker- Gesichtsschutz“, durch die relevanten 
akkreditierten Stellen als zusätzliche Prüf- und Zertifizierungsgrundlage zu der DIN 
EN 166, 167, 168, für Gesichtsschutz gegen elektrische Risiken 
(Störlichtbogenschutz). 
 

(Beschluss im Rahmen einer schriftlichen Abstimmung wie laut Ergebnisniederschrift über die Sitzung 
des EK 8 „Schutzausrüstungen“ am 17. März 2009 in Köln vereinbart. Es gingen bis zum 30. Mai 2009 
keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. Damit ist der gefasste Beschluss zum 1.6.2009 in 
Kraft getreten.) 
 (Der Bezug auf den Prüfgrundsatz wurde per Beschluss im Rahmen einer schriftlichen Abstimmung  - 
wie laut Ergebnisniederschrift über die Sitzung des EK 8 „Schutzausrüstungen“ am 16. März 2010 in 
Heidelberg vereinbart - auf die aktualisierte Ausgabe mit Stand „2010-02“ korrigiert. Es gingen bis zum 
30. Mai 2010 keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. Damit ist der gefasste Beschluss zur 
Änderung des EK-8-Beschlusses „EK 8 GB 04“ zum 1.6.2010 in Kraft getreten.) 
(Der Bezug auf den Prüfgrundsatz wurde per Beschluss im Rahmen einer schriftlichen Abstimmung  - 
wie vom EK 8.2 vorgeschlagen - auf die aktualisierte Ausgabe mit Stand „2011-05“ korrigiert. Es 
gingen bis zum 30. Dezember 2011 keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. Damit ist der 
gefasste Beschluss zur Änderung des EK-8-Beschlusses „EK 8 BE 04“ zum 1.1.2012 in Kraft 
getreten.) 
(Der Bezug auf den Prüfgrundsatz wurde per Beschluss im Rahmen der EK-8-Sitzung am 31.3.2020 - 
wie vom EK 8.2 vorgeschlagen - auf die aktualisierte Ausgabe mit Stand „2019-06“ korrigiert. Damit ist 
der gefasste Beschluss zur Änderung des EK-8-Beschlusses „EK 8 BE 04“ zum 31.3.2020 in Kraft 
getreten.) 
 
 



EK 8- 
     BE-05  

 
EK 8-Beschluss zur „Befristung von EG-Baumuster- 
Prüfbescheinigungen“ 
 
Der EK 8 beschließt, dass EG-Baumuster-Prüfbescheinigungen ab spätestens 
1.7.2010 von den deutschen benannten Stellen auf maximal 5 Jahre befristet werden 
müssen. Stichtag für die Umsetzung dieses Beschlusses ist der Tag der 
Vertragsunterzeichnung. Alle erneuerten Zertifikate müssen diejenige Version der 
Norm(en) in Bezug nehmen, die zur Zeit der Erneuerung des Zertifikats gültig 
ist/sind. 

 

Wird innerhalb eines Jahres vor Ablauf des Zertifikats die überarbeitete Version einer 
Norm, auf die das Zertifikat Bezug nimmt, im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften veröffentlicht, hat der Hersteller maximal 12 Monate Zeit (ab 
Veröffentlichungszeitpunkt im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften – falls 
abweichend ab Ende der Vermutungswirkung der ersetzten Norm), eventuell 
notwendige Änderungen umzusetzen. Falls erforderlich, wird daher die Gültigkeit des 
alten, befristeten Zertifikats um entsprechend viele Monate verlängert. 

 
(Beschluss im Rahmen einer schriftlichen Abstimmung wie laut Ergebnisniederschrift über die Sitzung 
des EK 8 „Schutzausrüstungen“ am 16. März 2010 in Heidelberg vereinbart. Aufgrund einer leicht 
abweichenden Beschlussfassung im HCNB-PPE am 18./19.03.2010 in Brüssel musste der Beschluss 
im Nachgang zur EK-8-Sitzung, die am 16. März stattfand, ergänzt werden. Das vom HCNB-PPE 
beschlossene Verfahren setzt den Herstellern eine großzügigere Frist zur Umsetzung von 
Maßnahmen (maximal 12 Monate mehr als nach dem in der EK-8-Sitzung gefassten Beschluss. 
Daher wurde mit EK-8-Rundschreiben 3/2010 vorgeschlagen, dass der in der EK-8-Sitzung gefasste 
Beschluss nachträglich entsprechend geändert wird (die Änderung besteht in der Ergänzung als 
zweiter Absatz des Beschlusses, s.o.). Es gingen bis zum 30. Mai 2010 zwei Ergänzungs- oder 
Änderungsvorschläge ein, die mit EK-8-Rundschreiben 5/2010 (am 7.4.10) und 6/2010 (am 21.4.10) 
bekannt gemacht wurden. Zu diesen beiden Ergänzungs- oder Änderungsvorschlägen gingen keine 
Widersprüche oder weitere  Ergänzungs- oder Änderungsvorschlägen ein. Damit ist der gefasste 
Beschluss zum 1.6.2010 in Kraft getreten.)  
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EK 8- 
BE-07 

 
EK 8-Beschluss 07 zu „Vorgehensweise und Maßnahmen nach dem Entfall 
der Harmonisierung der EN 353-1:2002“ 
 
Der EK 8 beschließt, nach dem Entfall der Harmonisierung der EN 353-1:2002 durch einen förmlichen Einwand, 
auf der Grundlage der vom EK 8.4 und der VG 11 erarbeiteten Vorgehensweise und Prüfverfahren folgende 
anzuwendende Maßnahmen: 
 
Verfahren zur Neubewertung von PSA gegen Absturz 
 
Die Norm EN 353-1:2002 wurde mit der Entscheidung 2010/170/EU der EU-Kommission vom 19.03.2010 aus 
der Liste der harmonisierten Normen zur Richtlinie 89/686/EWG entfernt, da die Norm die grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen im Absatz 1.1.1, 1.4 und 3.1.2.2 des Anhangs II zur Richtlinie 89/686/EWG nicht 
erfüllt hat. 
 
Der Erfahrungsaustauschkreis hält es für wichtig, auf eine Anzahl kritischer Sicherheitsaspekte hinsichtlich der 
Prüfung und Zertifizierung von mitlaufenden Auffanggeräten einschließlich fester Führung hinzuweisen und 
stimmt in der Umsetzung folgender Schritte überein: 
 
1 Die Notifizierten Stellen stellen keine EG-Baumusterprüfbescheinigungen aus, welche ausschließlich auf 

der EN 353-1:2002 basieren.  
 
2 Die Notifizierten Stellen werden die bestehenden EG-Baumusterprüfbescheinigungen sofort überprüfen. 

Die Hersteller werden durch die Notifizierte Prüfstelle über alle spezifischen Risiken mit Hilfe der Tabelle 
für eine umfassende Risikobeurteilung (siehe Anhang A) informiert und aufgefordert, die 
Risikobeurteilung durchzuführen. Falls die Notifizierten Stellen keine Rückmeldung vom Hersteller 
erhalten, müssen die betreffenden EG-Baumusterprüfbescheinigungen zurückgezogen werden.  

 
3 Die Notifizierten Stellen validieren die Risikobeurteilung des Herstellers. Wenn die Validierung zu einem 

positiven Ergebis führt, füht die Notifizierte Stelle auf dieser Basis eine Bewertung des Produktes durch. 
Wenn die Validierung zu einem negativen Ergebnis führt, werden bei der Bewertung des Produktes 
auch die zusätzlichen, durch die notifizierte Stelle benannten Risiken berücksichtigt. 

 
3a Wenn eine Bewertung der Notifizierten Stelle ergeben sollte, dass das Produkt die grundlegenden 

Sicherheitsanforderungen der PSA-Richtlinie erfüllt, erstellen die Notifizierten Stellen eine schriftliche 
Begründung und ändern oder bestätigen die entsprechende EG-Baumusterprüfbescheinigung.  
 

3b Wenn diese Bewertung zu dem Ergebnis führen sollte, dass das Produkt die grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen der PSA-Richtlinie nicht vollständig erfüllt, führen die Notifizierten Stellen 
zusätzliche Prüfungen durch.  
 

• Wenn die zusätzlichen Prüfungen zu dem Ergebnis führen, dass das Produkt die grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen der PSA-Richtlinie dann erfüllt, erstellen die Notifizierten Stellen eine 
schriftliche Begründung und ändern oder erneuern die EG-Baumusterprüfbescheinigung.  

• Sollte die Bewertung zu dem Ergebnis führen, dass das Produkt die grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen der PSA-Richtlinie nicht erfüllt, ziehen die Notifizierten Stellen die EG-
Baumusterprüfbescheinigung mit sofortiger Wirkung zurück.  

 
4 Werden zusätzliche Prüfungen im Rahmen von Rezertifizierungen oder EG-Baumusterprüfungen 

durchgeführt, müssen die Notifizierten Stellen die Anforderungen und Prüfdurchführungen der 
Anwendungsempfehlung (Recommendation for use) der VG 11 des europäischen 
Erfahrungsaustauschs der benannten Stellen, „CNB/P/11.073, in der jeweils gültigen Fassung“ 
berücksichtigen.  

 
Anhang A: Tabelle für die spezifische Risikobeurteilung 
Anhang B: CNB/P/11.073, R01 vom 13.10.2011 
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(Die Beschlussvorlage wurde im EK 8.4 „PSA gegen Absturz“ erarbeitet und in der EK 8-Sitzung am 15.3.2011 
in Pirmasens verteilt. Da die Beschlussvorlage erst in der EK 8-Sitzung vorlag wurde vereinbart, dass allen 
Stellen eine Frist von 2 Wochen (d.h. bis 1.4.2011) für die Prüfung und das Vorbringen eventueller 
Änderungswünsche/Einsprüche eingeräumt wird. Bis zum Ablauf dieser Frist sind dem Vorsitzenden 
Änderungswünsche/Einsprüche von zwei Stellen bekannt gemacht worden. Der daraufhin geänderte Entwurf 
wurde mit Rundschreiben 4/2011 und einer zweiten Frist für Änderungswünsche/Einsprüche bis zum 15.4.2011 
versandt. Bis zum Ablauf dieser zweiten Frist sind dem Vorsitzenden keine Änderungswünsche/Einsprüche 
bekannt gemacht worden. Somit tritt der Beschluss EK 8-BE-07 Revision 2 am 19.4.2011 in Kraft.)  
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Anhang B 
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EK 8- 
BE-08 

rev. 01 
 
 
 
EK 8-Beschluss 08 zu „Konformitätsbewertungsverfahren nach 
PSA-Richtlinie für Abseilgeräte zum Retten“ 
 
Der EK 8 beschließt, dass bis zur Klärung der eindeutigen Zuordnung von 
Abseilgeräten zum Retten zu einer Richtlinie basierend auf der folgenden 
Begründung Konformitätsbewertungsverfahren nach der PSA-Richtlinie 
durchgeführt werden: 
 
Begründung für ein Konformitätsbewertungsverfahren nach PSA-Richtlinie für 
Abseilgeräte zum Retten 
 
Abseilgeräte mit manueller bzw. automatischer Geschwindigkeitsregelung sind nach 
Abschnitt 3.3 des 
Kategorisierungsleitfadens als persönliche Schutzausrüstung anzusehen. 
Das Abseilgerät wird während eines Abseilvorgangs zur Rettung und 
Selbstevakuierung an der Person getragen, wobei der ganzzeitige Schutz gegen 
Absturz gewährleistet ist. 
In der Gebrauchsanleitung ist die Verwendung der Abseilgeräte zum Retten für 
Positionierungen zum Ausführen von Arbeiten am Seil auszuschließen. 

 
Anmerkung: Für den einmaligen Abseilvorgang im Rettungsfall hat sich dieses 
Verfahren bewährt und jede zusätzliche Sicherung würde nicht praktikabel 
sein. 

 
 
(Die Beschlussvorlage wurde im EK 8.4 „PSA gegen Absturz“ erarbeitet und in der EK 8-Sitzung am 
13.3.2014 in Sankt Augustin vorgestellt. Da die Beschlussvorlage erst in der EK 8-Sitzung vorlag 
wurde vereinbart, dass allen Stellen eine Frist von 4 Wochen nach Versand des Entwurfs des EK-8-
Beschlusses zusammen mit der Niederschrift für die Prüfung und das Vorbringen eventueller 
Änderungswünsche/Einsprüche eingeräumt wird. Es gingen bis zum Ablauf dieser Frist am 14. April 
2014 keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. Damit ist der gefasste Beschluss „EK 8 BE 
08 rev. 1“ am 15.4.2014 in Kraft getreten.) 


